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tert, und legt ihnen abermals nahe, diese Empfehlungen auch
weiterhin umzusetzen und dem Generalsekretär über die dies-
bezüglich unternommenen Schritte Bericht zu erstatten;

2. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über
die Ergebnisse der Umsetzung der Empfehlungen sowie über
etwaige neue Chancen zur Förderung der Abrüstungs- und
Nichtverbreitungserziehung auszuarbeiten und ihn der Gene-
ralversammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung vor-
zulegen;

3. ersucht den Generalsekretär erneut, die Informa-
tionen im Zusammenhang mit dem genannten Bericht sowie
alle sonstigen Informationen, die das Büro für Abrüstungsfra-
gen in Bezug auf die Umsetzung der Empfehlungen in der
Studie der Vereinten Nationen laufend sammelt, so weit wie
möglich auf elektronischem Wege und in so vielen Amtsspra-
chen wie möglich zu verbreiten;

4. beschließt, den Punkt „Abrüstungs- und Nichtver-
breitungserziehung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer sie-
benundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 65/78

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 8. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/411,
Ziff. 22)247:

65/78. Regionalzentren der Vereinten Nationen für 
Frieden und Abrüstung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 60/83 vom 8. De-
zember 2005, 61/90 vom 6. Dezember 2006, 62/50 vom
5. Dezember 2007, 63/76 vom 2. Dezember 2008 und 64/58
vom 2. Dezember 2009 betreffend die Aufrechterhaltung und
Neubelebung der drei Regionalzentren der Vereinten Natio-
nen für Frieden und Abrüstung,

sowie unter Hinweis auf die Berichte des Generalsekre-
tärs über das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für
Frieden und Abrüstung in Afrika248, das Regionalzentrum der
Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung in Asien und
im Pazifik249 und das Regionalzentrum der Vereinten Natio-
nen für Frieden, Abrüstung und Entwicklung in Lateinameri-
ka und in der Karibik250,

in Bekräftigung ihres auf ihrer zwölften Sondertagung
im Jahr 1982 gefassten Beschlusses, das Informationspro-
gramm der Vereinten Nationen über Abrüstung einzurichten,
dessen Aufgabe darin besteht, über die Ziele der Vereinten

Nationen auf dem Gebiet der Rüstungskontrolle und der Ab-
rüstung zu informieren und aufzuklären und dafür in der Öf-
fentlichkeit Verständnis und Unterstützung zu wecken251,

eingedenk ihrer Resolutionen 40/151 G vom 16. Dezem-
ber 1985, 41/60 J vom 3. Dezember 1986, 42/39 D vom
30. November 1987 und 44/117 F vom 15. Dezember 1989
über die Regionalzentren für Frieden und Abrüstung in Ne-
pal, Peru und Togo,

in Anbetracht dessen, dass die in der Welt eingetretenen
Veränderungen neue Chancen eröffnet und neue Herausfor-
derungen mit sich gebracht haben, was die Weiterverfolgung
der Abrüstung betrifft, und in dieser Hinsicht bedenkend, dass
die Regionalzentren für Frieden und Abrüstung wesentlich
zur Verständigung und Zusammenarbeit zwischen den Staa-
ten jeder einzelnen Region auf dem Gebiet des Friedens, der
Abrüstung und der Entwicklung beitragen können,

daran erinnernd, dass die Staats- und Regierungschefs
der Bewegung der nichtgebundenen Länder in Ziffer 127 des
Schlussdokuments ihrer vom 11. bis 16. Juli 2009 in Scharm
esch-Scheich (Ägypten) abgehaltenen fünfzehnten Gipfel-
konferenz252 betonten, wie wichtig Aktivitäten der Vereinten
Nationen auf Regionalebene zur Steigerung der Stabilität und
der Sicherheit ihrer Mitgliedstaaten sind, die durch die Auf-
rechterhaltung und Neubelebung der drei Regionalzentren für
Frieden und Abrüstung wesentlich gefördert werden könnten,

1. erklärt erneut, wie wichtig Aktivitäten der Verein-
ten Nationen auf Regionalebene zur Förderung der Abrüstung
und zur Steigerung der Stabilität und der Sicherheit ihrer Mit-
gliedstaaten sind, die durch die Aufrechterhaltung und Neu-
belebung der drei Regionalzentren für Frieden und Abrüstung
wesentlich gefördert werden könnten;

2. erklärt erneut, dass es zur Herbeiführung positiver
Ergebnisse angezeigt ist, dass die drei Regionalzentren Infor-
mations- und Bildungsprogramme zur Förderung des regio-
nalen Friedens und der regionalen Sicherheit durchführen, de-
ren Ziel darin besteht, die Grundeinstellungen gegenüber
Frieden, Sicherheit und Abrüstung zu verändern und so die
Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Vereinten Na-
tionen zu unterstützen;

3. appelliert an die Mitgliedstaaten in jeder Region,
die dazu in der Lage sind, sowie an die internationalen staat-
lichen und nichtstaatlichen Organisationen und Stiftungen,
freiwillige Beiträge für die Regionalzentren in ihrer jeweili-
gen Region zu leisten, damit die Aktivitäten und Initiativen
dieser Zentren verstärkt werden;

4. betont, wie wichtig die Aktivitäten der Unterabtei-
lung Regionale Abrüstung des Sekretariats-Büros für Abrüs-
tungsfragen sind;

5. ersucht den Generalsekretär, den Regionalzentren
im Rahmen der vorhandenen Ressourcen jede erforderliche

247 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Indonesien (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen
Länder sind).
248 A/64/112.
249 A/65/120.
250 A/65/139.

251 Siehe Official Records of the General Assembly, Twelfth Special Ses-
sion, Plenary Meetings, 1. Sitzung, Ziff. 110 und 111.
252 A/63/965-S/2009/514, Anlage.
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Unterstützung bei der Durchführung ihrer Aktivitätenpro-
gramme zu gewähren;

6. beschließt, den Punkt „Regionalzentren der Ver-
einten Nationen für Frieden und Abrüstung“ in die vorläufige
Tagesordnung ihrer sechsundsechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 65/79

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 8. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/411,
Ziff. 22)253.

65/79. Regionalzentrum der Vereinten Nationen für 
Frieden, Abrüstung und Entwicklung in
Lateinamerika und in der Karibik

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 41/60 J vom 3. De-
zember 1986, 42/39 K vom 30. November 1987 und 43/76 H
vom 7. Dezember 1988 über das Regionalzentrum der Ver-
einten Nationen für Frieden, Abrüstung und Entwicklung in
Lateinamerika und in der Karibik mit Sitz in Lima,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/37 F vom
9. Dezember 1991, 48/76 E vom 16. Dezember 1993, 49/76 D
vom 15. Dezember 1994, 50/71 C vom 12. Dezember 1995,
52/220 vom 22. Dezember 1997, 53/78 F vom 4. Dezember
1998, 54/55 F vom 1. Dezember 1999, 55/34 E vom 20. No-
vember 2000, 56/25 E vom 29. November 2001, 57/89 vom
22. November 2002, 58/60 vom 8. Dezember 2003, 59/99
vom 3. Dezember 2004, 60/84 vom 8. Dezember 2005, 61/92
vom 6. Dezember 2006, 62/49 vom 5. Dezember 2007, 63/74
vom 2. Dezember 2008 und 64/60 vom 2. Dezember 2009,

in Anbetracht dessen, dass das Regionalzentrum weiter
fachliche Unterstützung für die Durchführung regionaler und
subregionaler Initiativen bereitstellt und verstärkt zur Koordi-
nierung der auf Frieden und Abrüstung und die Förderung der
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung gerichteten An-
strengungen der Vereinten Nationen beigetragen hat,

in Bekräftigung des Mandats des Regionalzentrums, den
Mitgliedstaaten der Region auf Antrag fachliche Unterstüt-
zung für ihre Initiativen und anderen Aktivitäten zur Durch-
führung von Maßnahmen im Dienste des Friedens und der
Abrüstung und zur Förderung der wirtschaftlichen und sozia-
len Entwicklung bereitzustellen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs254 und mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung für die
wichtige Hilfe, die das Regionalzentrum zahlreichen Ländern
in der Region bei der Ausarbeitung von Plänen zur Verringe-
rung und Verhütung bewaffneter Gewalt unter dem Aspekt

der Rüstungskontrolle, bei der Förderung der Durchführung
einschlägiger Übereinkünfte und Verträge und bei Kapazi-
tätsaufbauinitiativen zur Unterstützung der Strafverfolgungs-
behörden im Kampf gegen den Handel mit Feuerwaffen leis-
tet,

die Unterstützung begrüßend, die das Regionalzentrum
Mitgliedstaaten bei der Durchführung von Rechtsinstrumen-
ten zu Abrüstung und Nichtverbreitung bereitstellt,

unter Betonung der Notwendigkeit, dass das Regional-
zentrum seine Aktivitäten und Programme auf umfassende
und ausgewogene Weise und im Einklang mit seinem Mandat
weiterentwickelt und stärkt,

die Unterstützung begrüßend, die das Regionalzentrum
Mitgliedstaaten bei der Durchführung des Aktionsprogramms
zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaub-
ten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen
Aspekten255 bereitstellt,

unter Hinweis auf den in der Resolution 59/78 der Gene-
ralversammlung vom 3. Dezember 2004 genannten Bericht
der Gruppe von Regierungssachverständigen für den Zusam-
menhang zwischen Abrüstung und Entwicklung256, der von
höchstem Interesse in Bezug auf die Rolle ist, die dem Regio-
nalzentrum bei der Förderung dieser Frage in der Region in
Wahrnehmung seines Mandats zur Förderung der wirtschaft-
lichen und sozialen Entwicklung im Zusammenhang mit Frie-
den und Abrüstung zukommt,

feststellend, dass Sicherheits- und Abrüstungsfragen in
Lateinamerika und in der Karibik, der ersten bewohnten
Weltregion, die zur kernwaffenfreien Zone erklärt wurde,
schon immer als bedeutendes Thema angesehen wurden,

die Unterstützung begrüßend, die das Regionalzentrum
im Berichtszeitraum bereitgestellt hat, um die aufgrund des
Vertrags über das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika
und der Karibik (Vertrag von Tlatelolco)257 geschaffene kern-
waffenfreie Zone zu stärken, die Ratifikation und Durchfüh-
rung der bestehenden multilateralen Übereinkünfte im Zu-
sammenhang mit Massenvernichtungswaffen voranzubringen
und dabei behilflich zu sein sowie Projekte auf dem Gebiet
der Friedens- und Abrüstungserziehung zu fördern,

eingedenk der wichtigen Rolle des Regionalzentrums
bei der Förderung vertrauensbildender Maßnahmen, der Rüs-
tungskontrolle und -begrenzung, der Abrüstung und der Ent-
wicklung auf regionaler Ebene,

sowie eingedenk dessen, wie wichtig Information, For-
schung, Erziehung und Ausbildung für Frieden, Abrüstung
und Entwicklung sind, um zwischen den Staaten Verständi-
gung und Zusammenarbeit herbeizuführen,

253 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Peru (im Namen der Mitgliedstaaten der Verein-
ten Nationen, die Mitglieder der Lateinamerikanisch-karibischen Grup-
pe sind).
254 A/65/139.

255 Siehe Report of the United Nations Conference on the Illicit Trade in
Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, New York, 9–20 July
2001 (A/CONF.192/15), Kap. IV, Ziff. 24. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/ac192-15.pdf.
256 Siehe A/59/119.
257 United Nations, Treaty Series, Vol. 634, Nr. 9068.




